
 

 

Z u s a t z v e r e i n b a r u n g  
 

 

zum Arbeits-/Anstellungsvertrag über die Bestellung zum Ausbilder  

gemäß § 22 Abs. 2 HwO bzw. § 28 Abs. 2 BBiG 
 

 
 

Zwischen        (Arbeitgeber) 

in   

   

 
 

und Herrn/Frau     (Arbeitnehmer/Ausbilder) 

wohnhaft in   

   

geboren am   

 
 

wird folgendes vereinbart: 
 

1. Herr/Frau  wird zum/zur Ausbilder/Ausbilderin im 

 Ausbildungsberuf  bestellt. 

 

 Die Ausbildungsberechtigung wurde erworben durch: *    

 (    ) Meisterprüfung im  -handwerk 

  am   in   

 

 (    ) Ingenieurprüfung im Fachbereich  

  am   in   

 

 (    ) Zuerkennung der fachlichen Eignung durch die Bezirksregierung Detmold/ 

Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld mit Bescheid 
  vom     

 

 (    ) Abschlussprüfung 

als 

 

  am   in   

 

 (    ) Ausbilder-Eignungsprüfung am   

 

 * Zutreffendes bitte ankreuzen und ergänzen. Prüfungszeugnis oder Bescheid in Fotokopie beifügen, 

soweit nicht die Meister-, Abschluss- oder AdA-Prüfung bei der örtlichen Handwerkskammer abgelegt 

wurde. 
  

2. Die Parteien sind sich einig, dass der Arbeitgeber der örtlichen Handwerkskammer von der Kündigung 

des Beschäftigungsverhältnisses oder dem Widerruf dieser Bestellung unverzüglich schriftlich Kenntnis 

gibt. 
3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Arbeits-/Anstellungsvertrages. 
 

 

 

   

(Ort, Datum)    

    

    

(Arbeitgeber)  (Arbeitnehmer/Ausbilder)  

 


